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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. §§ 1 - 23 BauN-
VO 

1. Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 WA = Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

1.1 Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Hand-
werksbetriebe 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.2 Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 31 Abs. 1 BauGB zuge-
lassen werden: 

 Schank- und Speisewirtschaften 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 Anlagen für Verwaltungen 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 21a BauNVO wird festgesetzt, dass die Flächen von Garagengeschossen 
unterhalb der Geländeoberfläche nicht auf die zulässige Geschossfläche anzurechnen 
sind. 
 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 2) 

3.1 In der festgesetzten abweichenden Bauweise a ist im Rahmen der ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksfläche auf der festgesetzten Baulinie an die nördliche 
Grundstücksgrenze anzubauen. 

3.2 Die in der Planzeichnung festgelegten Baulinien und Baugrenzen gelten nur für oberir-
dische Bauteile. Bauteile unterhalb der Geländeoberfläche sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind im sowohl innerhalb als auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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5. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. Nr. 25 a und b 
BauGB) 

Auf oberirdischen Stellplatzanlagen ist je fünf Stellplätze in direkter Zuordnung zu den 
Stellplätzen ein Laubbaum (Acer platanoides „Columnare“ schmalkroniger Spitzahorn, 
Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm, mit Drahtballierung) zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. Abgängige Bäume sind gleichartig zu ersetzen.  

Für die Bäume sind ausreichend große Pflanzbeete (mind. 2 x 2 m) einzuplanen. Die 
Bäume sind gegen Anfahren zu schützen. 

 

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan ge-
mäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

1 Gestaltung der nicht überbaubauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 

1.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 
nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 
werden, landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Vorgär-
ten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. 

1.2 Hof- und Terrassenflächen, Zufahrten und Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem 
Belag (z.B. Gittersteine, breitfugiges Pflaster oder in Form von Fahrspuren) zu erstel-
len. Der Abflussbeiwert darf 0,7 nicht übersteigen. Auch der Unterbau ist entsprechend 
wasserdurchlässig herzustellen. Ausgenommen hiervon sind Tiefgaragenzufahrten und 
Fußwege auf Tiefgaragagen.  

 

2 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§88 Abs. 1 Nr.1 und Nr.3 
LBauO) 

Standplätze für Mülltonnen und Müllbehälter sind entweder baulich in die Gebäude o-
der Garagen zu integrieren bzw. im Freien durch Einhausung und/oder Umpflanzung 
der Sicht zu entziehen.  

 

3 Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO (§88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

Gemäß §88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens 2 
Stellplätze (Stellplätze, Carports oder Garagen) auf dem Baugrundstück herzustellen 
sind.  
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C Hinweise 

 Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten, damit eine rechtzeitige Abstimmung 
der Lage und Dimensionierung der einzelnen Leitungszonen vorgenommen wer-
den kann. Eine vollständige Liste der Ver- und Entsorgungsträger kann bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim erfragt werden. 

 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem ein erhöhtes Radonpoten-
tial bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 
empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren 
sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Ra-
donmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geo-
logie und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und 
Radonsanierungen können dem ''Radon.-Handbuch" des Bundesamts für Strah-
lenschutz entnommen werden. 

 Planungen im Hinblick auf Umgang und Lagerung wassergefährdender Stoffe 
müssen im Einklang der Nutzungszulässigkeit stehen. Weiterhin sind hierbei stets 
die grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmungen des WHG und des LWG sowie 
insbesondere die der "Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe" (Anlagenverordnung VawS) zu-
sammen mit den einschlägigen technischen Regelwerken zu beachten. 

Nach § 20 LWG und § 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen vom 31 .März 2010 i.V.m. § 62 Abs. 1 WHG sind die Betrei-
ber dazu verpflichtet, ihre Anlage zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei 
Heizöl mehr als 1000 I) vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Ände-
rung durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der 
Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen eine durch den 
ausführenden Fachbetrieb nach § 3 der Verordnung ausgestellte Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen. 

 Erdwärmenutzung: Gemäß der §§ 8, 9 Abs.2 Nr.2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG), §§ 26, 27 Landeswassergesetz (LWG) i.V.m. § 2 Abs. 1 LWG stellt die 
Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des Grundwassers eine 
Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere 
Wasserbehörde bedarf. 

 Die Grundwasserverhältnisse sind durch geeignete Maßnahmen zu erkunden. So-
fern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke 
Niederschläge ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgeru-
fen wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfür ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde einzuholen. 

 Die Untere Wasserbehörde rät Niederschlagswasser von Dachflächen und Ver-
kehrsflächen primär möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone (erlaubnis-
frei) versickern zu lassen. Das gezielte Einleiten von unbelastetem Nieder-
schlagswasser von den Dachflächen in das Grundwasser, z.B. über Rigolen, Si-
ckerpackungen etc. ist gemäß § 8 WHG erlaubnispflichtig. Hierfür ist ein eigenes 
wasserrechtliches Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Wasserbehörde durch-
zuführen.  
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 Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwas-
sernutzung u.a. für die Toilettenspülung vorgesehen ist, sind die nachfolgenden 
Hinweise zu beachten: 

- Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden; 

- Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild "Kein 
Trinkwasser" zu kennzeichnen. 

- Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 
1988 sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

- Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert wer-
den. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass gemäß TrinkwV eine Anzeigepflicht 
für Regenwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt 
gegeben ist. 

 Für den Planungsbereich sind keine Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, 
schädlichen Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt. Ich weise da-
rauf hin, dass Altstandorte (stillgelegte Anlagen und Grundstücke, auf denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde) für diesen Bereich noch nicht 
erhoben wurden. 

Sollten sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altab-
lagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen um-
gegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktion wie z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -
erosionen (Verdachtsflächen bzw. schädliche Bodenveränderungen) ergeben so 
sit die weitere Vorgehensweise mit der SGD, Regionalstelle Wasserirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Bodenschutz abzuklären. Nach§ 5 (1) Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) vom 25.7.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz 
(GVBI.) v. 02.08.2005, S. 302) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen 
bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung 
oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der SGD Süd) 
mitzuteilen. 

 Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägi-
gen Regelwerke, wie z. B. DIN 1054, DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2 und DIN 
4124, sind zu beachten. 

 Die Bebauung ist sowohl von einem Bodengutachter, als auch einem Statiker und 
einem unabhängigen Prüfingenieur zu begleiten. Vor Beginn der Baumaßnahme 
wird ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt, in dem alle bereits vorhandenen 
Bauschäden am benachbarten Anwesen Hauptstraße 43 dokumentiert werden. In 
der konkreten Gebäudeplanung wurde die Nachbarbebauung berücksichtigt. Um 
unnötigen Aufwand in der Gründung zu vermeiden, rückt die geplante Tiefgarage 
3,0 m von der Grenze ab. Grenzbebauung findet nur an den Stellen statt, an de-
nen bereits die Grenze durch die bereits bestehende Bebauung auf dem Nachbar-
grundstück belastet ist und gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 LBauO ein Anbaugebot besteht. 

 Innerhalb des Plangebietes sind bislang keine archäologischen Denkmäler und 
Funde bekannt. Da bei Erdbewegungen Fundstellen kulturgeschichtlich bedeut-
samer Denkmäler jedoch angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstört werden 
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könnten, ist der Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe, Direktion Landesarchäologie, anzuzeigen. Nachfolgende Ausführungen sind 
als Auflagen zu beachten: 

- Bei der Vergabe der Erdarbeiten hat der Bauträger bzw. Bauherr die ausfüh-
renden Firmen vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion Kulturelles Er-
be, Direktion Archäologie, zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbei-
ten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, überwacht werden können. 

- Der Bauträger bzw. Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eindringlich auf 
die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) (vom 23.03.1978, 
GVBl. S. 159, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014, 
GVBl. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zu Tage kommende archäologi-
sche Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unver-
ändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

- Die vorgenannten Vorschriften entbinden den Bauträger bzw. Bauherrn jedoch 
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe, Direktion Landesarchäologie. 

- Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologi-
schen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Ret-
tungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig, den 
Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, 
durchgeführt werden können. 

 Die Begrünung von Flachdächern ist ausdrücklich erwünscht. 

 

 

 

Ausfertigung 

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festset-
zungen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen stimmt mit allen seinen Bestand-
teilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehal-
ten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung 
in Kraft. 

 

Appenheim, ..................................... 

 

 

     ................................... 

          Georg Schacht 

        (Ortsbürgermeister)    D.S. 
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